
… 

 
 
 

Richtlinien 
zur Durchführung der Aufgaben nach 

§ 2 der Sportseeschifferscheinverordnung (SportSeeSchiffV) 
 

vom 17. Dezember 1992 (BGBl. I Seite 2061), 
zuletzt geändert durch die Verordnung vom 17. Dezember 1997 (BGBl. I Seite 3197), 

 
durch den 

Deutschen Motoryachtverband e.V. 
und den 

Deutschen Segler-Verband e.V. 
 

vom 27. Januar 1993 (VkBl. Seite 108), 
geändert durch Erlass vom 19. Dezember 1997 (VkBl. 1998 Seite 69), 

geändert durch Erlass vom 27. Juli 1999 (VkBl. 1999 Seite 587), 
geändert durch Erlass vom 12. Februar 2003 (VkBl. 2003 Seite 98), 
geändert durch Erlass vom 31. März 2004 (VkBl. 2004, Seite 213), 

geändert durch Erlass vom 15. September 2005 (VkBl. 2005, Seite 652), 
zuletzt geändert durch Erlass vom 14. Juni 2011 (VkBl. 2011, Seite 440). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Durchführungsrichtlinien 
Sportsee-/Sporthochseeschifferschein 

 
Der Deutsche Motoryachtverband e.V. und der Deutsche Segler-Verband e. V. (beauf-
tragte Verbände) führen die ih nen nach § 2 SportSeeSchiffV übertragenen Aufgaben  
nach Maßgabe der nachstehenden Richtlinien durch: 
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1. Zulassungsverfahren 
 (§§ 5, 6 SportSeeSchiffV) 
 

Der Bewerber hat seinen Antrag auf Zulassung zur Prüfung zum Erwerb des 
Sportsee- oder Sporthochseeschifferscheins spätestens einen M onat vor dem 
von der Z entralen Verwaltungs stelle festgesetzten Prüfungstermin auf de m 
dafür vorgesehenen Formular (Anlage 5) bei der Zentralen Ver waltungsstelle 
in Hamburg zu stellen. Die jeweilige Prüfungsgebühr sowie die von der Zentra-
len Verwaltungsstelle aufgegebenen Reisekosten sind spätestens 10 Tage vor 
dem Prüfungstermin zu entrichten. Bei Rücktritt wird die Prüfungsgebühr ab-
züglich einer Bearbeitungsgebühr ersta ttet. Der Bewerber wird zur Prüfung 
erst zugelassen, 
 
 bei Beantragung eines Sportseeschiffer scheins, wenn er die Vor aussetzun-

gen nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
 

 bei Beantr agung eines Sporthochseeschi fferscheins, wenn er die Voraus-
setzungen nach § 6 Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 erfüllt. 

 
Die nachzuweisenden Seemeilen müssen auf Yachten im Seebereich, d. h. im 
Bereich der Hohen See, der küst ennahen Seegewäs ser oder  der Küstenge-
wässer einschließ lich der Sees chifffahrtsstraßen, zurückgele gt worden sein. 
Für den Nachweis ist der hierfür vorgesehene Vordruck zu verwenden. 
 
 

2. Prüfungstermine 
 (§ 3 Abs. 2 SportSeeSchiffV) 

 
Die Zentrale Verwaltungsstelle legt entsprechend den Erfordernissen rechtzei-
tig Prüfungstermine und Prüf ungsorte fest. Die Mindes tteilnehmerzahl für die 
theoretische Prüfung beträgt  20 Bewerber, für die praktische Prüfung 5 Be-
werber. Davon kann nur  in bes onders begründeten Fällen abgewichen wer-
den. 
 
 

3. Bildung der Prüfungskommissionen und Bestellung der Vor-
sitzenden und der übrigen Mitglieder der Prüfungskommissio-
nen 

 (§ 4 SportSeeSchiffV) 
 
3.1 Bildung der Prüfungskommissionen 
 
 Die Prüfungskommissionen werden jeweils von der Zentralen Verwaltungsstel-

le gebildet. 
 
3.2 Bestellung der Vorsitzenden und der übrigen Mitglieder der Prüfungs-

kommissionen 
 
 Die Bestellung zum Vorsit zenden oder Prüfer erfolgt für einen Z eitraum von  

fünf Jahren. Die Bes tellung endet autom atisch mit Ablauf des 31. Dezember 
des Jahres, in dem der Prüfer sein 68. Lebensjahr vollendet hat. Die Mitglieder 
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der Prüfungskommissionen müs sen geeignet und zuverlässig sein, insbeson-
dere die nach § 4 Abs. 3 vorgeschriebene Qualifikation bes itzen und die Ge-
währ bieten, dass sie die Hoheits aufgaben nach Maß gabe dieser Richtlinie n 
ordnungsgemäß ausführen. 

 Der Lenkungsausschuss hat die Vorsitzenden der Prüfungskommissionen und 
die Prüfer über ihre Rechte und Pf lichten entsprechend der Anlagen 1 und 2 
zu Anlage 2 der Richt linien für den D eutschen Motoryachtverband e. V. und  
den Deutschen Segler-Verband  e. V. über die Durchführung de r Aufgaben 
nach § 11 SportbootFüV-Binnen vom 21. Februar 1990 (VkBl. S. 156) in der  
jeweils geltenden Fassung zu informier en und sich davon zu überzeugen, 
dass sie die vorstehenden Voraussetzungen jederzeit erfüllen. 

 
 
4. Inhalt der Prüfung 
 (§ 7 Abs. 2 und 3 SportSeeSchiffV) 
 
4.1 Sportseeschifferschein 
 
 Die Prüfung zum Erwerb des Sportseesch ifferscheins besteht aus einer theo-

retischen und einer praktischen Prüfung (§ 6 Abs. 2 Nr. 3). Der Inhalt der theo-
retischen Prüfung ergibt sich aus der Anlage 1. Der Inhalt der praktischen Prü-
fung ergibt sich aus der Anlage 2. 

 
4.2 Sporthochseeschifferschein 
 
 Die Prüfung zum Erwerb des Sporthoc hseeschifferscheins besteht aus einer 

theoretischen Prüfung. Die Prüfung in den Fächern Navigation, Schifffahrts -
recht und Wetterkunde erfolgt schriftlic h und, soweit dies nach Num mer 
5.1.1.1 dieser Richtlini e vorges ehen ist, mündlich. Die Prüfungen im Fac h 
Handhabung von Yachten erfo lgt mündlic h. Der Inhalt der Prüfungen erg ibt 
sich aus Anlage 3. 

 
 
5. Durchführung der Prüfung 
 (§ 8 Abs. 5 SportSeeSchiffV) 
 
5.1 Durchführung der theoretischen Prüfung zum Erwerb des Sportsee- und 

Sporthochseeschifferscheins 
 
5.1.1 Allgemeines 
 
5.1.1.1 Wird die theoretisc he Prüfung in Teilprüfungen abge legt, so sind diese inner-

halb von 24 Monaten mit Erfolg abzuschließen. Eine mündliche Prüfung ist 
dann erforderlich, wenn in der s chriftlichen Prüfung in einem Prüfungsfach nur 
55 %, aber nicht 65 % der hierfür vo rgesehenen möglichen Punktzahl erreicht 
wird. Die ggf. erforderliche mündliche Prüfung dauert maximal 15 Minuten. Die 
für den Erwerb des Sporthochs eeschifferscheins obligatorische mündliche  
Prüfung im Fach Handhabung von Yachten dauert 15 Minuten. Die festgesetz-
te Bearbeitungszeit für das nachf olgende Prüfungsfach beginnt erst nach Ab-
lauf derselben für das vorangegangene Prüfungsfach. Die mündliche Prüfung 
findet in der Regel am Tage der schriftlichen Prüfung statt. 
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5.1.1.2 Eine W iederholung der nicht be standenen Teile der theoretischen Prüfung 
oder eine Wiederholung der nicht bestandenen praktischen Prüfung ist frühes-
tens nach Ablauf von zwei Monaten nach dem Tag der Entscheidung über das 
Nichtbestehen des Prüfungsteiles oder der  Prüfung möglich. Die Wiederho-
lungsprüfung findet nur auf Antr ag statt. Der Antrag ist spätestens einen Mo-
nat vor dem von der Zentralen Verwaltungsstelle festgesetzten Prüfungstermin 
auf dem dafür vorgesehenen For mular (Anlage 4 *)) bei der Zentralen Verwal-
tungsstelle in Hamburg zu stellen. 

 
5.1.1.3 Erscheint der Bewerber nicht zur  Prüfung oder zieht er seinen Antrag vor Be-

ginn der Prüfung zurück, gilt die Prüf ung als nicht angetreten. Wenn der Be-
werber nach Bekanntgabe der Prüf ungsaufgaben von der Prüfung zurücktritt, 
gilt die theoretische Prüfung in dem betreffenden Teilgebiet als nicht bestan-
den; wenn der Bewer ber nach Beginn der praktischen Prüfung zurücktritt, gilt  
sie als insgesamt nicht bestanden. Erfolg t der Rücktritt aus wichtigem Grund,  
z. B. im Krankheitsfalle, so findet  die Regelung nach Nr. 5.1.1.2 keine Anwen-
dung. 

 
 Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der theoretischen Prüf ung aus wichtigem  

Grund zwischen der schriftlichen und eine r für den Bewerber erforderlichen  
zusätzlichen mündlichen Prüfung, so kann der insoweit  erfolgreich absolv ierte 
schriftliche Teil der Prüfung anerkannt werden. 

 
 Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes sowie die mögliche Anerkennung 

des schriftlichen T eils der theoretisc hen Prüfung entscheidet die Zentrale 
Verwaltungsstelle. Im Krankheitsfalle kann  die Zentrale Verwaltungsstelle die  
Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangen. 

 
 Bei Täusc hungsversuchen oder bei St örung des  Pr üfungsablaufes wird der 

Bewerber von der Pr üfung bzw.  dem Prüfungsteil ausgeschloss en. Die Prü-
fung bzw. der Prüfungsteil gilt in diesem Falle als nicht bestanden. 

 
5.1.1.4 Vor Beginn der jeweiligen Prüfungs teile haben die Bewerber ihre Ident ität 

nachzuweisen. 
 
 Der Vorsitzende hat vor Beginn der Pr üfung die Bewerber über die Folg en 

eines Täuschungsversuchs zu belehren. 
 
5.1.1.5 Die schriftliche Prüfung ist von Mitgliedern der Prüfungskommission ständig zu 

beaufsichtigen. Es dü rfen nur die auf  der Prüfungsau fgabe vermerkten Hilfs-
mittel benutzt werden. 

 
5.1.1.6 Über den Ablauf und das Ergebnis der jewei ligen theoretischen und prak ti-

schen Prüfung sind Protokolle auf den daf ür vorgesehenen Formularen zu fer-
tigen. Aus ihnen müssen hervorgehen: 

 
 Ort und Datum der Prüfung, 
 
 Uhrzeiten (Beginn, Ende) der Prüfung bzw. Teilprüfung, 
 
 Anzahl und Namen der Bewerber, die an der Prüfung teilgenommen haben, 
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 Zusammensetzung der Prüfungskommission, 
 
 Nichterscheinen von Bewerbern, Rücktritt von der Prüfung bzw. vorzeitiger 

Abbruch, 
 
 Prüfungszeiten und Prüfungs aufgaben sowie die Manöver und Fertigkeiten 

der praktischen Prüfung für den einzel nen Bewerber einschließ lich Bewer-
tung, 

 
 Ergebnis der Prüfung bzw. Teilpr üfungen mit Begründung. Bei de m Ergeb-

nis der praktischen Prüfung ist im Falle des Nichtbestehens im Einzelnen zu 
begründen, welche Manöver bzw. Fertigkeiten nicht als ausreichend bewer-
tet wurden. 

 
 Das Prüfungsprotokoll ist vom Vorsit zenden und den weiter en Prüfern zu un-

terzeichnen und mit den Prüfungsarbeiten der Zentralen Verwaltungsstelle zu-
zuleiten. 

 
5.1.2 Sportseeschifferscheinprüfung 
 
 Die schriftliche Prüfung findet in f olgenden Bereichen mit den dort jeweils vor-

gesehenen Bearbeitungszeiten statt: 
 
 1. Navigation 120 Minuten 
 2. Seemannschaft 45 Minuten 
 3. Schifffahrtsrecht 60 Minuten 
 4. Wetterkunde 45 Minuten 
 
5.1.3 Sporthochseeschifferscheinprüfung 
 
 Die schriftliche Prüfung findet in f olgenden Bereichen mit den dort jeweils vor-

gesehenen Bearbeitungszeiten statt: 
 
 1. Navigation 150 Minuten 
 2. Schifffahrtsrecht 45 Minuten 
 3. Wetterkunde 45 Minuten 
 
 Im Zusammenhang mit der theoretischen Pr üfung im Fach Navigation erfolgt  

die Prüfung der Handhabung des Sextanten, die pro Bewerber 10 Minuten be-
trägt und nicht auf die 150 Minuten Bearbeitungszeit für das Fac h Navigation 
angerechnet wird. Die mündliche Prüf ung im Fach Handhabung von Yachte n 
dauert 15 Minuten. Sie umfasst das Mess en eines Vertikalwin kels, die Be-
stimmung der Indexberichtigung und die Erläuterung von weiteren Fehlermög-
lichkeiten am Sextanten. 

 
5.2 Durchführung der praktischen Prüfung 
 
 Die praktische Prüfung zum Erwerb des  Sportseeschifferscheins wird als G e-

samtprüfung von m indestens 2 Prüfern auf einer gemäß Anlage 4 geeigneten 
und entsprechend ausgerüsteten Segel-/Motoryacht in Navigation, Wetterkun-
de und Seemannschaft abgenomm en und kann in Gr uppen durchgeführt wer-
den. Ist die Yacht nicht gemäß Anlage 4 geeignet und entsprechend aus ge-
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rüstet, kann die Prüfungskommission di e Durchführung der Prüfung ablehnen 
oder, falls die Prüfung bereits begonnen hat, abbrechen. 

 
 Die Prüfung dauert für jeden Bewerber bis zu 90 Minuten und wird im Bereic h 

der Ostsee, der Nordsee, des Mittelm eeres oder des Atlantiks  durchgeführt. 
Jeder Bewerber muss mindestens di e Pflichtauf gaben dur chführen bzw. 
nachweisen, die sich aus der Anlage 2 ergeben. Im Übrigen hat der Bewerb er 
die Manöver und Fertigkeiten durchzuführen bzw. nachzuweisen, die der Pr ü-
fer aus Anlage 2 auswählt. 

 
 
6. Ergebnis der Prüfung 
 
6.1 Für die sc hriftlichen Prüfungsfächer wird eine maxim al erreichbare Punktz ahl 

festgelegt; diese ergeben sich für den Sp ortseeschifferschein aus der Anla-
ge 1 und für den Sporthochseeschifferschein aus der Anlage 3. 

 
6.2 Die Prüfung ist bestanden, wenn der Bewerber in der vorgeschriebenen Zeit in 

der schriftlichen Prüfung, erforderlichenfalls in der  zusätzlichen mündlichen  
Prüfung, und, für den Sporthochseeschiffe rschein, in der mündlichen Prüfung 
im Prüfungsfach Handhabu ng von Yacht en, ausreichende Kenntnisse der  
maßgebenden schifffahrtsrechtlichen Vors chriften und die erforderlichen navi-
gatorischen und seemännisch-technischen  Kenntniss e zur sicheren Führung  
einer Yacht in dem jeweiligen Geltungsber eich nachgewiesen hat sowie beim  
Sportseeschifferschein nachgewiesen hat, dass er auch zu ihrer praktischen 
Anwendung fähig ist. Der Bewerber hat  die vorgeschriebenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten nachgewiesen, wenn er 65 % der in den jeweiligen Prüfungsfä-
chern maximal vorgegebenen Punktzahl erreicht oder sie durch eine ergän-
zende mündlic he Pr üfung und,  für den Spor thochseeschifferschein, in der 
mündlichen Prüfung im Fach Handhabung von Yachten ausreichende Ken nt-
nisse nachgewiesen hat. Der Bewerber hat die Fähigkeit zur praktischen An-
wendung nachgewies en, w enn er die v orgeschriebenen bzw. v orgegebenen 
Manöver und Fertigk eiten mit einem  ausr eichenden Gesamtergebnis v orge-
führt hat. 

 
 Wird eine Pflichtaufgabe mit "nicht ausreichend" bewertet, so ist die praktische 

Prüfung nicht bestanden. 
 
6.3 Dem Bewerber ist vom Vorsitz enden der Prüfungskommission das Ergebnis  

der Prüfung mitzuteilen. Hat ein Bewerber  die theoretische oder die praktische 
Prüfung nicht bestanden, so k ann die Prüfungskommission au f Antrag ih re 
Entscheidung darauf hin über prüfen, ob ihr bei d er Bewertung ein offensichtli-
cher Fehler unterlaufen ist. Ändert sie ihre Entscheidung nicht, ist dies dem 
Bewerber schriftlich mit Rechtsbehelfsbelehrung (Anlage 7.1) mitzuteilen. Eine 
Einsichtnahme in die Prüfungsarbeiten kann in der Regel nur bei der Zentralen 
Verwaltungsstelle erfolgen. Wird die theoretische und praktische Prüfung nicht 
innerhalb einer Frist von 36 Monaten bestanden, ist die Prüfung nicht bestan-
den und die Ausstellung des Sportseeschifferscheins abzulehnen. 
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7. Widerspruchsverfahren 
 
 Gegen die Ablehnung der Erteilung eines  Sportsees chiffer- oder Sporthoch-

seeschifferscheins kann bei der Zentra len Verwaltungsstelle innerhalb ein es 
Monats Widerspruch eingelegt  werden. Die Zentrale Ve rwaltungsstelle erteilt 
einen Widerspruchsbescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung (Anlage 7.2) und ei-
ner Kostenentscheidung. Gegen diesen Widerspruchsbescheid kann innerhalb 
eines Monats vor dem Verwaltungsgerich t, in dessen Bezirk der Kläger oder  
die Klägerin seinen oder ihren Sitz oder Wohnsitz hat, Klage erhoben werden. 
Sofern sich der Wohnsitz im Auslan d befindet, ist das Verwaltungsgericht 
Hamburg zuständig. 

 
 
8. Verwaltungsmaßnahmen nach Ausstellung der Scheine sowie 

Ausstellung der Scheine in anderen Fällen 
 (§ 12 SportSeeSchiffV) 
 
8.1 Verfahren bei Änderungen der Eintragungen 
 
 Ergeben sich im Laufe der Z eit Änderungen der Eintragungen im Sportsee-

schifferschein oder Sporthochs eeschifferschein, so können diese von der 
Zentralen Verwaltungsstelle berichtigt werden. Die Änderung ist so vorzuneh-
men, dass sie als solche erkenntlich und die ändernde Stelle ersichtlich is t. 
Die Tatsac he der einzutragenden Änder ungen hat der Inhaber des Scheins  
durch Vorlage der Ur kunde zu beweisen (Heiratsurkunde, Bescheinigung des 
Einwohnermeldeamtes usw.). A bgesehen von Schreib- und Portokosten wer -
den keine Gebühren erhoben. Au f Wunsch des Inh abers des Sc heines kann 
auch ein neuer Schein ausgestellt werd en. Der bisherige Schein ist dann ein-
zuziehen; in diesem Fall sind Gebühren nach § 15 Abs. 1 Nr. 9 bzw. 10 zu er -
heben. 

 
8.2 Ausstellung einer Ersatzausfertigung oder einer Ersatzbescheinigung 
 (§ 12 Abs. 1 und 2 SportSeeSchiffV) 
 
 Eine Ersatzausfertigung für den Sports ee- oder Spor thochseeschifferschein, 

bzw. eine Ersatzbescheinigung f ür das Sportsee- oder Sporthochseeschiffer-
zeugnis, wird von der Zentralen Verwal tungsstelle ausgestellt, wenn der An-
tragsteller als Inhaber  des Scheins bzw. Zeugnisses anhand der Unterlagen  
identifiziert wird. Ein Sportseeschiffe rschein oder Spor thochseeschifferschein 
ist unbrauchbar geworden, wenn er unleser lich oder teilweise beschädigt wor-
den ist oder sonst als Urkunde im Re chtsverkehr n ur erschwert verwend et 
werden kann. Ist ein Sportseeschiffer schein oder Sporthochseesc hifferschein 
gestohlen worden, hat der Antragsteller nachzuweisen, dass er den Diebstahl 
bei der Polizei angez eigt hat. Ist der Sportseeschifferschein oder Sporthoch-
seeschifferschein verloren gegangen, so hat  er diese Tatsache möglichst un-
ter Angabe von Zeugen durch eine schriftliche Versicherung zu bestätigen. 

 
 Unter das Datum der Ausstellung der Ersatzausfertigung ist zusätzlich das 

Datum der Ausstellung der Erstausferti gung zu setzen. Die Aus stellung de r 
Ersatzausfertigung ist  in dem Verzeichni s nach § 14 SportSeeSchiffV zu ver-
merken. 

 



- 7 - 
 

… 

8.3 Ausstellung von Sportsee- und Sporthochseeschifferscheinen gegen 
Vorlage anderer Nachweise 

 (§ 12 Abs. 3 SportSeeSchiffV) 
 
 Die Zentrale Verwaltungsstelle k ann auf Antrag (Anlage 6) einen Sportsee -

schifferschein und Sporthochseeschiffe rschein nach folgender Maßgabe aus -
stellen: 

 
8.3.1 Sportseeschifferschein 
 
 Gegen Vorlage eines Sportseeschiffe rzeugnisses, eines BK- Scheins des  

Deutschen Segler-Verbandes, eines B-Scheins der Marine, des Leistungs-
nachweises III für Wacho ffiziere oder eines  Dokumentes zur Kommandanten -
eignung der Marine, eines nachstehend  aufgeführten nautis chen Befähi-
gungszeugnisses oder Berechtigungsscheines der Kauffahrteischifffahrt, eines 
nachstehend aufgeführten Nac hweises des Bundes grenzschutzamtes See 
oder eines  Nachweises der Wasserschut zpolizei der Küstenländer zum Füh-
ren von Küstenbooten kann ein Sportseeschifferschein für die jeweilig e An-
triebsart ausgestellt werden, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

 
8.3.1.1 Inhaber des Sportseeschifferzeugni sses müssen den Sportbootführerschein-

See vorlegen und die zum Erwerb des Spor tseeschifferscheins für die jeweili-
ge Antriebsart vorgeschriebene praktische Prüfung (§ 6 Abs. 2 Nr. 3) erfolg-
reich abgelegt haben. Wenn sie die Antrie bsart "Antriebsmaschine" beantragt  
haben, sind vor der praktischen Prüfung 50 0 Seemeilen auf Motoryachten im 
Seebereich und bei Beantragung der Antriebsart "Antriebsmaschine und unt er 
Segel" 300 Seemeilen auf Segelyachten im Seebereich nachzuweisen. 

 
8.3.1.2 Inhaber eines vor dem 1. Januar 1994 ausgestellten BK-Scheins erhalten den 

Sportseeschifferschein mit der Antri ebsart "Antriebsmaschine und unter Se-
gel" ohne Nachweis der vorgeschriebenen praktischen Prüfung. 

 
8.3.1.3 Inhaber des B-Scheins der Mari ne oder des Leist ungsnachweises III fü r 

Wachoffiziere oder eines Dokum entes zur Kommandanteneignung der Marine 
erhalten den Sportseeschifferschein mi t der Antriebsart "Antriebsmaschin e 
und unter Segel" ohne Nach weis der vorgeschriebenen praktisc hen Prüfun g 
und ohne Seemeilennachwei s, wenn s ie z usätzlich eine Bescheinigung des 
Marineamtes vorlegen, die die Gleichwe rtigkeit mit den Anforderungen nach 
der Verordnung und den hierzu  erlassenen Durchführungsrichtlinien für die 
jeweilige Antriebsart bestätigt. 

 
8.3.1.4 Inhaber von Be fähigungszeugnissen für den nauti schen Dienst auf Kauffahr-

teischiffen mit einer Bruttoraumzahl bis z u 500 in der Nationalen Fahrt mit  
Ausnahme der Fischereifahrze uge (Offizier, Kapitän) nach § 3 Absatz 2 der  
Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 15. Januar 1992 (BGBl. I S. 22, 227) zuletzt geändert durch Artikel 523 
der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl.  I S. 2407), in der jeweils gel-
tenden Fassung sowie der nachstehend au fgeführten Befähigungszeugniss e 
und Berec htigungsscheine: A 1, A 2, A 3, A 4, AN, AKü, B 1, B 2, B 3, BKü, 
BKW, BK, D 1 und D 2, erhalten den Sports eeschifferschein mit der Antriebs-
art "Antriebsmaschine" ohne Nachweis der vorgeschriebenen praktischen Prü-
fung und ohne Seemeilennachweis. 
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 Die Inhaber der vors tehend aufgeführten nautischen  Befähigungszeugniss e 
und Berec htigungsscheine erhalten den Spor tseeschifferschein mit der An-
triebsart "Antriebsmaschine und unter Segel", wenn sie 1 000 Seemeilen au f 
Segelyachten im Seebereich als  Wach führer oder dessen Vertreter nachge-
wiesen haben. 

 
8.3.1.5 Inhaber der Nachweis e des Bun desgrenzschutzamtes See: Grundmodul un d 

Modul 2 Nautik/Seemannschaft erhalten den Sportseeschifferschein mit der  
Antriebsart "Antriebsmaschine" ohne Nachweis der vorgeschriebenen Prüfung 
und ohne Seemeilennachweis.  Die Inhaber der vorbezeichneten Nachweise 
erhalten den Sportseeschifferschein mi t der Antriebsart "Antriebsmaschin e 
und unter Segel", wenn sie 1 000 Seemeilen auf Segelyachten im  Seebereich 
als Wachführer oder dessen Vertreter nachgewiesen haben. 

 
8.3.1.6 Inhaber der Nachweise der W asserschutzpolizeien der Küstenländer zum 

Führen von Küstenbooten er halten den Sportseeschifferschein mit der An-
triebsart "Antriebsmaschine" ohne Nach weis der vorgeschriebenen Prüfun g 
und ohne Seemeilennachweis.  Die Inhaber der vorbezeichneten Nachweise  
erhalten den Sportseeschifferschein mi t der Antriebsart "Antriebsmaschin e 
und unter Segel", wenn sie 1 000 Seemeilen auf Segelyachten im  Seebereich 
als Wachführer oder dessen Vertreter nachgewiesen haben. 

 
8.3.2 Sporthochseeschifferschein 
 
 Gegen Vor lage eines  Sporthochseeschifferzeugniss es, eines C-Scheins  des  

Deutschen Segler-Verbandes oder des Deutschen Motoryachtverbandes,  ei-
nes C-Scheins der Marine, des Leistungsnachweises III für Wachoffiziere oder 
eines Dokumentes zur Kommandanteneignung der Marine, gegen Vorlage ei-
nes nachst ehend aufgeführten nautischen Befähigungsz eugnisses der Kauf -
fahrteischifffahrt oder eines nachst ehend aufgeführten Nachweises des Bun-
desgrenzschutzamtes See k ann ein Sporth ochseeschifferschein für die jewei-
lige Antriebsart ausgestellt wer den, so fern folgende Vorausset zungen erfüllt  
werden: 

 
8.3.2.1 Inhaber des Sport hochseeschifferzeugnisses müssen bei Beantragung der 

Antriebsart "Antriebsmaschine" 1 000 Seemeilen auf Motoryachten im Seebe-
reich und bei Beantragung der Antriebsar t "Antriebsmaschine und unter Se-
gel" 1 000 Seemeilen auf Segelyachten im Seebereich nach bestandener Prü-
fung zum Sporthochseeschifferzeugnis nachweisen. 

 
8.3.2.2 Inhaber eines vor dem 1. Januar 1994 ausgestellten C-Scheins des Deut-

schen Segler-Verbandes erhalten den Spor thochseeschifferschein mit der An-
triebsart "Antriebsmaschine und unter S egel" ohne Seemeilennachweis; Inha-
ber eines  vor dem 1. Januar 1994 aus gestellten C- Scheins des Deutsc hen 
Motoryachtverbandes erhalten den Sporthochseesc hifferschein mit der A n-
triebsart "Antriebsmaschine" ohne Seemeilennachweis und mit der Antriebsart 
"Antriebsmaschine und unter Segel", wenn sie 1 000 Seemeilen auf Segel-
yachten im Seebereic h als Wachführer  oder dessen Vertreter nachgewies en 
haben. 
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8.3.2.3 Inhaber des Leistungsnachweises III für Wachoffiziere oder eines Dokumentes 
zur Kommandanteneignung der  Marine erhalten den Sporthochseeschiffer-
schein mit der Antriebsart "Antriebsmaschine" ohne Seemeilennachweis. 

 
 Inhaber des C-Scheins der Marine oder  des Leist ungsnachweises III fü r 

Wachoffiziere oder eines Dokum entes zur Kommandanteneignung der Marine 
erhalten den Sporthoc hseeschifferschein mit der Antriebsart "Antriebsmaschi-
ne und unt er Segel", wenn sie z usätzlich eine Bescheinigung des  Marineam-
tes vorlegen, die die Gleichwertigke it mit den Anforderungen nach der Verord-
nung und den hierzu erlass enen Durchführungsrichtlinien für die jeweilige An-
triebsart bestätigt. 

 
8.3.2.4 Inhaber von Be fähigungszeugnissen für den nauti schen Dienst auf Kauffahr-

teischiffen aller Größen in allen Fahr tgebieten mit Ausnahme der Fische rei-
fahrzeuge (Nautischer  Wachoffizier, Erst er Offizier, Kapitän) nach § 3 Ab-
satz 1 der Schiffsoffizier-Ausbil dungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Januar 1992 (BGBl. I S. 22, 227), zuletzt geändert 
durch Artikel 523 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), in 
der jeweils  geltenden Fa ssung sowie der nachstehe nd aufgeführten Befähi-
gungszeugnisse und Berechtigungsscheine: A 5 II, A 5, A 6, AKW, AK, AMW, 
AM, AGW, AG, B 4, B 5, B 6, BGW und BG, erhalten den Sport hochseeschif-
ferschein mit der Antriebsart "Antriebsmaschine" ohne Seemeilennachweis. 

 
 Die Inhaber der vors tehend aufgeführten nautischen  Befähigungszeugniss e 

erhalten den Sporthoc hseeschifferschein mit der Antriebsart "Antriebsmaschi-
ne und unter Segel", wenn sie 1 000 Seemeilen auf Segelyac hten im Seebe-
reich als Wachführer oder dessen Vertreter nachgewiesen haben. 

 
8.3.2.5 Inhaber der Nachweis e des Bun desgrenzschutzamtes See: Grundmodul un d 

Modul 3 Nautik/Seemannschaft erhalten den Sporthochseeschifferschein mit  
der Antriebsart "Antriebsmaschine" ohne Nachweis der vorgeschriebenen Prü-
fung und ohne Seemeilennachw eis. Die Inhaber der vorbezeichneten Nac h-
weise erhalten den Sporthochseeschiffer schein mit der Antriebs art "Antriebs-
maschine und unter Segel", wenn sie 1 000 Seemeilen auf Segelyachten im  
Seebereich als Wachführer oder dessen Vertreter nachgewiesen haben. 

 
8.4 Sonstige Fälle 
 
 Wird bei der Zentralen Verwaltungsstelle die Ausstellung eines Sportsee- oder 

Sporthochseeschifferscheins gegen Vorl age sonstiger Befähigungsnachwe ise 
und Fertigkeitszeugnisse beantragt, wenn ni cht bereits offensichtlich Zweif el 
an der Gleichwertigkeit bestehen, hat diese in Abstimmung mit den Lenkungs-
ausschuss den Vorgang dem Bundesminist erium für Verkehr, Bau und Stadt -
entwicklung mit einem Gutachten der Glei chwertigkeit vorzulegen, damit da s 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und  Stadtentwicklung gegebenenfalls 
diese Nachweise und Zeugnisse im Sinne des § 12 Abs. 3 anerkennen kann. 
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8.5 Prüfung des Besitzes  der amtlic hen F ahrerlaubnis bei allen Anträgen nac h 
Nummern 8.3 und 8.4 

 
 Die Zentrale Verwaltungsstelle stellt sicher, dass die Inhaber der berechtigte n 

Zeugnisse und Sc heine im Bes itz der amtlichen Fahrerlaubnis (Sportbootfüh-
rerschein-See) sind, es sei denn,  dass die Inhaber im Besitz  eines anerkann-
ten Befähigungszeugnisses im Sinne des  § 1 Abs. 1 Nr. 1 SpbootFüV-See  
sind. 

 
 
9. Aufbewahrung der Prüfungsunterlagen 
 
 Sämtliche Unterlagen eines Bewerber s sind von der von den beauftragten  

Verbänden eingerichteten Zentralen Verwal tungsstelle zwei Jahr e lang aufzu-
bewahren. Zum Schutz der personenbezoge nen Daten vor Missbrauch bei ih-
rer Speicherung, Übermittlung, Veränd erung und Löschung sind die tec hni-
schen und organisator ischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um 
die Einhaltung der Vorschriften des B undesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu 
gewährleisten. Erforderlich sind Maß nahmen nur, wenn ihr Aufwand in eine m 
angemessenen Verhältnis z u dem ange strebten Schutzzwec k steht (§ 6 
Abs. 1 und § 8 BDSG – BGBl. I 1990, S. 2954). 

 
 Die eingereichten Unte rlagen der Bewerber , die die Pr üfung nicht bestande n 

haben, werden wieder zurückgegeben. 
 
 
10. Kosten 
 (§ 15 SportSeeSchiffV) 
 
10.1 Kosten für Amtshandlungen der beauftragten Verbände 
 
10.1.1 Gebühren für die einzelnen Amtshandlungen 
 
 Für die Amtshandlungen der beauftragten Verbände sind die gemäß § 15 

Abs. 1 vorgeschriebenen Gebühren und Au slagen zu erheben, die mit Aus-
nahme des Bundesanteils mehrwertsteuerpflichtig sind. 

 
10.1.2 Abzuführender Bundesanteil bei einzelnen Amtshandlungen 
 
 Bei folgenden Amtshandlungen ist der nachstehend festgelegte Bundes anteil 

abzuführen: 
 
10.1.2.1 Zulassun g zur Prüfung (SSS/SHS) 
 (§ 15 Abs. 1 Nr. 1) 
 Der Bundesanteil beträgt 5,00 Euro 
 
10.1.2.2 Ausstellung des Sportsee- oder Sporthochseeschifferscheins 
 (§ 15 Abs. 1 Nr. 9, 10) 
 Der Bundesanteil beträgt 5,00 Euro 
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10.1.2.3 Übertragung von Auflagen nach § 6 Abs. 4 
 (§ 15 Abs. 1 Nr. 13) 
 Der Bundesanteil beträgt 0,50 Euro 
 
10.1.2.4 Ausstellung einer Er satzausfertigung oder einer Ersatz bescheinigung na ch 

§ 12 Abs. 1 und 2 
 (§ 15 Abs. 1 Nr. 14) 
 Der Bundesanteil beträgt 5,00 Euro 
 
10.1.2.5 Ausstellung eines Sportsee- oder  Sporthochseeschifferscheins nach § 12 

Abs. 3 
 (§ 15 Abs. 1 Nr. 15) 
 Der Bundesanteil beträgt 5,00 Euro 
 
10.1.2.6 Rücknahme oder Entzug eines Sports ee- oder Sporthochseesc hifferscheins 

nach § 13 
 (§ 15 Abs. 1 Nr. 17) 
 Der Bundesanteil beträgt 5,00 Euro 
 
10.1.2.7 Vollständige oder teilweise Zur ückweisung eines W iderspruchs gegen eine 

Sachentscheidung, soweit die Erfolglos igkeit des Widerspruchs nicht nur auf 
der Unbeachtlichkeit der Verletzung einer Verfahrens- oder Formvorschrif t 
nach § 45 des Verwaltungsverfahrensgesetzes beruht 

 (§ 15 Abs. 1 Nr. 18) 
 Der Bundesanteil beträgt 5,00 Euro 
 
10.1.3 Reisekosten der Prüfungskommission 
 (§ 15 Abs. 1 Nr. 20) 
 Neben den Fahrtkosten sind Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz 

in der jeweils geltenden Fassung für die Mitglieder der Prüfungskommissio n 
als Auslagen immer dann zu er heben, wenn die Prüfung nicht am Sitz der 
Zentralen Verwaltungsstelle in Hamburg stattfindet. 

 
10.2 Erhebung der Kosten 
 (§ 15 Abs. 2) 
 
 Die Kosten werden v on der Zentralen Verwaltungsstelle festgesetzt und ein-

gezogen. Dabei ist darauf hinzuweis en, dass der Bundes anteil im Rahmen  
und für Rechnung des Bundes ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung eingezogen wird. Der Bundes anteil ist gesondert auszuweis en. Im  
Übrigen finden die Regelungen in Nr. 7.2 der Richtlinien für den Deutschen  
Motoryachtverband e. V. und den Deutsch en Segler-Verband e.  V. über die 
Durchführung der Aufgaben nach § 4 Sportbootführerscheinverordnung-See in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Dezember 1996 (VkBl. 1997 
S. 12), zul etzt geändert durch Erlass vom 14. Juli 1997 (VkBl. 1999 S. 564) 
entsprechende Anwendung. 

 
10.3 Gebührenabrechnung und Verwendung der zur Deckung der Verwaltungskos-

ten einbehaltenen Gebühren 
 
 Die Zentrale Verwaltungsstelle hat die durch das Prüfungsverfahren entstan-

denen Kos ten anhand von prüfungsger echten Unterlagen abzurechnen. Die  
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Zentrale Verwaltungsstelle sendet eine Gebührenabrechnung nach dem Mus-
ter der Anlage 8 in zweifacher Ausfertigung für die im laufenden Monat ausge-
stellten Sportsee- und Sporthochseeschifferscheine bis zum 15. des folgenden 
Monats an das Bundesamt für Seeschi fffahrt und Hydrographie in Hamburg.  
Gleichzeitig überweist sie die dem Bund zustehenden anteiligen Gebühren an 
das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg. Außerde m 
ist jährlich eine Übersicht über die Gesamtausgaben nach dem Muster der An-
lage 9 vorzulegen. Der nach Abz ug der gemäß § 15 SportSeeSchiffV an den  
Bund abzuführenden Gebühren verbleibende Betrag ist ausschließlich zur De-
ckung der mit dem Prüfungsverfahren und der Ausstellung der Scheine v er-
bundenen Kosten zu verwenden. 

 
 
11. Jahresbericht und Statistik 
 (§ 14 Abs. 1 SportSeeSchiffV) 
 
 Die Zentrale Verwaltungsstelle legt dem Bundesministerium für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung zum 1. April eines jeden Jahres für das zurückliegend e 
Kalenderjahr einen ausführlichen Bericht (dreifach) über ihre Tätigkeit und di e 
Tätigkeiten der Prüfungskommissionen mit st atistischen Übersichten vor (§ 14 
Abs. 1 SportSeeSchiffV). Hinsic htlich des  Schutzes der personenbezogenen  
Daten vor Missbrauch gilt die Regelung in Nr. 9. 

 
 
12. Fach- und Rechtsaufsicht 
 (§ 2 SportSeeSchiffV) 
 
 Die beauftragten Verbände unterliegen der Fach- und Rechtsaufsicht durch  

das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, soweit sie im 
Rahmen des § 2 SportSeeSchiffV tätig we rden. Die Aufsicht erstreckt sic h 
insbesondere auf die einheitliche und gleichmäßige Durchführung ihres Auf-
trages. Hinsichtlich der Durchführung der  Aufgaben nach § 3 Abs. 2 wird die  
Fach- und Rechtsaufsicht durch die Wa sser- und Schifffahrtsdire ktion Nord-
west ausgeübt. 

 
 



 

 
 
 

Anlagen 
 



 

 
Anlage 1 
 
Theoretische Prüfung Sportseeschifferschein (SSS) 
nach Nummer 4.1 der Durchführungsrichtlinien zur 
SportSeeSchiffV 
 
 
Die theoretische Prüfung nach Nummer 4.1 der Durchführungsrichtlinien umfasst fol-
gende Teilprüfungsfächer: 
 
 
1 Teilprüfungsfach Navigation 
 (maximal erreichbare Punktzahl: 40) 
 
1.1 Gebrauch und Berichtigung von Seekarte n und weiterer nautischer Veröffentli-

chungen unter Berücksichtigung von Kapitel V des Internationalen Übereinkom-
mens von 1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS) 

 
1.2 Kurs- und Peilungsverwandlung 
 
1.3 Terrestrische Schiffsortsbestimmung einschließlich Wegpunktnavigation 
 
1.4 Stromnavigation 
 
1.5 Terrestrische Kompasskontrolle 
 
1.6 Gezeitenkunde 
 
1.6.1 Aufbau und Gebrauch von Gezeitentafeln und Gezeitenstromatlanten 
 
1.6.2 Lotungsbeschickung 
 
1.6.3 Passieren einer Barre, Trockenfallen 
 
1.7 Elektronisc he Navigation 
 
1.7.1 Satelliten-gestütztes  Funknavigationsverfahren (z . B. GPS): Anwend ungsmög-

lichkeiten und Zuverlässigkeit 
 
1.7.2 Radar: Darstellungsarten, Störungen des Radarbildes, Radarreflektoren, Racon 
 
1.7.3 Zusammenwirken elektronischer Navi gationsgeräte (NMEA Sc hnittstelle), Mög-

lichkeiten und Risiken 
 
1.7.4 Elektronischer Kartenplotter, elektr onische Seekarte (ECDIS = Electronic Chart  

Display and Information System) 
 
1.7.5 Aufbau und Gebrauch des automatischen Identifizierungssystems AIS 
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2 Teilprüfungsfach Schifffahrtsrecht 
 (maximal erreichbare Punktzahl: 40) 
 
2.1 Allgemeines 
 
2.1.1 Schiffspapiere 
 
2.1.2 Logbuchführung 
 
2.1.3 Ausrüstungspflicht (Seekarten, Seebücher und navigat orische und sonstige Si-

cherheitsausrüstung) 
 
2.1.4 Besetzung des Schiffes 
 
2.2 Seeverkehr srecht 
 
2.2.1 Kollisionsverhütungsregeln (KVR) in der jeweils gelt enden Fas sung einsc hließ-

lich Radarplotten 
 
2.2.2 Seeschifffahrtsstraße n-Ordnung in der jeweils geltenden Fassun g (§§ 1 bis 35,  

§ 37) und nationale Ergänzungs vorschriften soweit die Sportschifffahrt betroffen 
ist; Hinweise auf nationale Ergänzungsvorschriften anderer Staaten zu den KVR 

 
2.3 Verordnung über die Sicherung der Seefahrt 
 
2.4 Seeunfalluntersuc hung (BSU, Seeämter) 
 
2.5 Umweltschutz (MARPOL-Übereinkommen: Sondergebiete,  Protokoll I; Helsinki-

Übereinkommen) 
 
2.6 Die Verantwortung des Schiffsführers für S chiff und Besatzung, Rechtsstellung 

von Schiff und Besatzung in ausländischen Häfen 
 
2.6.1 verkehrsrechtlich einschließlich Schiffsführung und Wachdienst 
 
2.6.2 strafrechtlich 
 
2.6.3 zivilrechtlic h 
 
2.7 Sicherheit der an Bord befindlichen Personen 
 
2.8 Seenot- und Sicherheitsfunkdienst 
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3 Teilprüfungsfach Wetterkunde 
 (maximal erreichbare Punktzahl: 40) 
 
3.1 Allgemeine Begriffe aus der Wetterkunde 
 
3.2 Wolkenformen 
 
3.3 Druckgebilde 
 
3.4 Regionale Wettererscheinungen (Mistral, Bora usw.) 
 
3.5 Auswerten von Seewetterberichten/Wetterfax/Wetterkarten 
 
3.6 Wichtige Wetterregeln 
 
3.7 Nebel 
 
3.8 Seegang 
 
3.9 Meteorologische Begriffe und Messgeräte 
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4 Teilprüfungsfach: Seemannschaft 
 (maximal erreichbare Punktzahl: 40) 
 
4.1 Die Yacht (Konstruktion, Bau, ggf. Rigg und Ausrüstung) 
 
4.2 Seetüchtigkeit 
 
4.3 Stabilität 
 
4.4 Schwimmfähigkeit (Auftrieb, Verschlusszustand, Seeschlag, Wassereinbruch) 
 
4.5 Organisation an Bord 
 
4.6 Sicherheitsausrüstung einschließlich Funk (Anwendung und Gebrauch) 
 
4.7 Sicherheitsdienst (Sicherheitsrolle, Brandabwehr und Leckabwehr) 
 
4.8 Notfallmaßnahmen bei Havarie, Kollision, Seenot, Mensch-über-Bord 
 
4.9 Hilfeleistung, Suche und Rettung im Seenotfall 
 
4.10 Maßnahmen bei Unf ällen und Unterkühlu ng: Erste-Hilfe-Maßn ahmen, Erstbe-

handlung, funkärztliche Beratung 
 
4.11 Manövrierkunde (unter Segel und unter Motor) 
 
4.12 Ankermanöver 
 
4.13 Manövrierverhalten von Seeschiffen (Eins chätzen vo n Drehkreisen, Stoppstre-

cken, Voraussicht) 
 
4.14 Fahren in schwerem Wetter 
 



 

Anlage 2 (zu Nummer 4.1, 5.2) 
 
PRÜFUNGSPROTOKOLL 
 
Praktische Prüfung Sportseeschifferschein (SSS) nach Nummer 4.1 der Durch-
führungsrichtlinien zur Sportseeschifferscheinverordnung (Durchführungsrichtli-
nien Sportsee-/Sporthochseeschifferschein) für die Antriebsarten "Antriebsma-
schine und unter Segel" sowie "Antriebsmaschine" 
 
Prüfung am:  
 
in  
 
   
Nachname  Vorname 
 
  
geboren am  
  
Nicht erschienen:  Bemerkun g:  
  
Name der Prüfungsyacht:  
  
Name des Schiffsführers:  
 
1. PFLICHTAUFGABEN 
 
1.1 RETTUNGSMANÖVER 

Durchführung eines "Boje-über-Bord-Manövers" 
Ergebnis ausreichend Ergebnis nicht ausreichend, weil: 

1. Versuch  unter Segel 

2. Versuch  

 

1. Versuch  mit Maschinenunterstützung 

2. Versuch  

 

Bei Prüfung in der Antriebsart "Antriebsmaschine und unter Segel" müssen beide Manöver gefahren werden. Sie 
dürfen nicht zu einem Manöver zusammengefasst werden. Bei Prüfung in der Antriebsart "Antriebsmaschine" wird 
nur ein Manöver mit Antriebsmaschine gefahren. 

1.2 RADAR Ergebnis ausreichend Ergebnis nicht ausreichend, weil: 

Einschalten und Bedienen des Radargerätes, 

Interpretation des Radarbildes für die Navigation 
und Verkehrssituation, 

Bestimmung des Schiffsortes 

  

1.3 SEEKARTE Ergebnis ausreichend Ergebnis nicht ausreichend, weil: 

1. Versuch  Bestimmung des Schiffsortes, Absetzen, 
Bestimmen und Umwandeln von Kursen 

2. Versuch  

 

1.4 SEGELN/FAHREN Ergebnis ausreichend Ergebnis nicht ausreichend, weil: 

1. Versuch  Steuern verschiedener Kurse nach Kompass oder 
festen Seezeichen/Landmarken (oder unter Se-
gel: zum Wind), ggf. unter Berücksichtigung der 
KVR und SeeSchStrO 

2. Versuch  

 

1. Versuch  An- oder Ablegen mit Antriebsmaschine 

2. Versuch  

 

1. Versuch  unter Segel 

Wenden oder Halsen 2. Versuch  

 

Wird eine mit "nicht ausreichend" bewertete Pflichtaufgabe aus den vorstehenden Prüfungsbereichen auch bei der 
Wiederholung (außer Radar) mit "nicht ausreichend" bewertet, so ist die praktische Prüfung nicht bestanden. 
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2. SONSTIGE AUFGABEN 
 
2.1 SEEMANNSCHAFT/FERTIGKEITEN Ergebnis ausreichend Ergebnis nicht ausreichend, weil: 

Prüfung der Seetüchtigkeit der Yacht einschließ-
lich der Sicherheitsausrüstung und deren Hand-
habung (u. a. pyrotechnische Notzeichen) 

  

Anwenden von Leinen beim An- und Ablegen 
(Spring, Vor- und Achterleine, Leine auf Slip) 

  

Sicherer Umgang mit Tauwerk 
(Knoten, Belegen) 

  

2.2 WETTERKUNDE Ergebnis ausreichend Ergebnis nicht ausreichend, weil: 

Beurteilung der Wetterlage und -entwicklung am 
Ort und zum Zeitpunkt der Prüfung, Ablesen der 
Wetterinstrumente und Auswerten der Daten 

  

2.3 NAVIGATION Ergebnis ausreichend Ergebnis nicht ausreichend, weil: 

Arbeiten mit einem Empfänger für ein satelliten-
gestütztes Funknavigationsverfahren 

  

Arbeiten mit Steuerkompass, Peilscheibe 
und/oder Handpeilkompass 

  

2.4 MOTOR, ELEKTRISCHE ANLAGE 
UND GASANLAGE 

Ergebnis ausreichend Ergebnis nicht ausreichend, weil: 

MOTOR   

Kontrolle und Starten 
(z. B. Ölstand, Kühlwasser) 

  

Störungen 
(z. B. zu niedriger bzw. zu hoher Öldruck, Verhalten bei 
Ausfall des Kühlwassers, Warnleuchte der Ladekontrolle 
erlischt nicht) 

  

ELEKTRISCHE ANLAGE   

Kontrolle, Störungen 
(z. B. Batteriezustand, Batterieschaltung, Batteriela-
dung/Eigen- oder Fremdladung) 

  

GASANLAGE   

Bedienung, Kontrolle, Störungen 
(z. B. Zündsicherung, Anschlüsse, Vorrat, Absperrung) 

  

2.5 SEEMANNSCHAFT/MANÖVER Ergebnis ausreichend Ergebnis nicht ausreichend, weil: 

MANÖVER MIT ANTRIEBSMASCHINE   

Drehen und/oder Aufstoppen auf engem Raum   

Vorbereitung der Yacht für das Ein- und Auslau-
fen 

  

Durchführen eines Ankermanövers   

MANÖVER UNTER SEGEL 

Segel setzen/Segel bergen in Fahrt   

Einreffen und/oder Ausreffen in Fahrt   

Beidrehen und/oder Aufschießer fahren   

Von den sonstigen Aufgaben (Nummer 2.1 bis 2.5) dürfen maximal sieben Aufgaben gestellt werden, davon müssen 
vier mit "ausreichend" beantwortet werden. 
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3. ERGEBNIS DER PRÜFUNG 
 
Zum Bestehen der Prüfung sind erforderlich: 
 
 ausreichende Ergebnisse in allen Pflichtaufgaben 
 

Erfordernisse erfüllt JA  NEIN  
 
und 
 

 ausreichende Ergebnisse in vi er sonstigen (Nummern 2.1 bis  2.5) Aufgaben (bei 
höchstens sieben gestellten sonstigen Aufgaben) 

 
Erfordernisse erfüllt JA  NEIN  

 
 
Die praktische Prüfung zum Sportseeschifferschein 
 

 in der Antriebsart "Antriebsmaschine und unter Segel" 
 

 in der Antriebsart "Antriebsmaschine" 
 
ist bestanden  
 
ist nicht bestanden  
 
 
Zusätzliche Begründung bei "nicht bestanden": 
 
Gesamtdauer der Prüfung:  (max. 90 Min.) 

Windrichtung:   

Windstärke:  (mind. 2 Bft.) 
 
 
   
Ort, Datum  Vors. der Prüfungskommission) 
 
 
 
Prüfer 
 
 



 

 
Anlage 3 
 
Theoretische Prüfung Sporthochseeschifferschein (SHS) 
nach Nummer 4.2 der Durchführungsrichtlinien zur 
SportSeeSchiffV 
 
 
Die theoretische Prüfung nach Nummer 4.2 der Durchführungsrichtlinien umfasst fol-
gende Teilprüfungsfächer: 
 
 
1 Teilprüfungsfach Navigation 
 (maximal erreichbare Punktzahl: 60) 
 
1.1 Reiseplanung (Terrestrische Navigati on unter Berücksichtigung von Gezeiten in 

europäischen Gewässern und unter Berücksic htigung von Kapitel V des Interna-
tionalen Übereinkommens von 1974 zum Schutz des  menschlichen Lebens auf 
See (SOLAS)) 

 
1.2 Koppelnav igation; Berücksichtigung von Meeresströmen 
 
1.3 Astronomische Navigation 
 
1.3.1 Grundbegriffe: Koordinatensysteme am Himmel, Gestirnsarten 
 
1.3.2 Die Zeit (Zeitbegriffe, Zeitmesser, Zeitrechnungen) 
 
1.3.3 Nautisches  Jahrbuch 
 
1.3.4 Sextant 
 
1.3.5 Auswertung von Gestirnsbeobachtungen (Sonne, Mond und Planeten) 
 
1.3.6 Astronomische Schiffsortsbestimmungen 
 
1.3.7 Ort aus zwei oder mehreren Höhen, mit und ohne Versegelung 
 
1.3.8 Astronomische Kompasskontrolle 
 
1.4 Elektronisc he Navigation 
 
1.4.1 Satellitengestütztes Funknavigationsverfahren (z. B. GPS): Wirkungsweise, Ver-

fügbarkeit, Zuverlässigkeit 
 
1.4.2 Radar: Wirkungsweise, Darstellung von Radarzielen, Auflösungsvermögen, See-

gangs- und Regenenttrübung, Reichweiten, Störung des Radarbildes, Zuverläs-
sigkeit 

 
1.4.3 Zusammenwirken elektronischer Navi gationsgeräte (NMEA Sc hnittstelle), Mög-

lichkeiten und Risiken 
 
1.4.4 Elektronischer Kartenplotter, elektr onische Seekarte (ECDIS = Electronic Chart  

Display and Information System) 
 
1.4.5 Aufbau und Gebrauch des automatischen Identifikationssystems AIS 
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2 Teilprüfungsfach Schifffahrtsrecht 
 (maximal erreichbare Punktzahl: 40) 
 
2.1 Kollisionsverhütungsregeln (KVR) in der jeweils gelt enden Fas sung einsc hließ-

lich Radarplotten 
 
2.2 Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung in der jeweils geltenden Fassun g (§§ 1 bis 35,  

37) und nationale Ergänzungsvorschriften soweit die Sportschifffahrt betroffen ist; 
Hinweis auf nationale Ergänzungsvorschriften anderer Staaten zu den KVR 

 
2.3 Umweltschutz (MARPOL-Übereinkommen: Sondergebiete,  Protokoll I; Helsinki-

Übereinkommen) 
 
2.4 Seerechtsübereinkom men (Rechtsstellung des Sc hiffes in internationalen und 

nationalen Gewässern und Häfen, völkerre chtliche Einteilung der Gewässer, Ho-
he See, staatliche Hoheitsge walt), Wi ener Übereinkommen über den Drogen-
handel, Verhalten bei Gewaltakten auf See und bei Einschleichern 

 
2.5 Weltweites Seenot- und Sicherheitsfunksystem 
 
 
3 Teilprüfungsfach Wetterkunde 
 (maximal erreichbare Punktzahl: 40) 
 
3.1 Planetarisches Windsystem 
 
3.2 Zyklonen, Antizyklonen 
 
3.3 Tropische Wirbelstürme 
 
3.4 Außergewöhnlic he Wetterlagen 
 
3.5 Meereskunde: Seegang, Meeresströme 
 
3.6 Auswerten von Wettermeldungen, von Wetterkarten und Pilot Charts 
 
 
4 Teilprüfungsfach Handhabung von Yachten 
 (mündliche Prüfung) 
 
4.1 Organisatorische, technische und seemännische Aspekte der Führung von Yach-

ten (z. B. Reiseplanung, Notfallplanung und –maßnahmen, Manövrieren, Technik 
an Bord) 

 
4.2 Fahren in schwerem Wetter 
 
4.3 Verhalten in wirbelsturmgefährdeten Gebieten 
 
 



 

 
Anlage 4 
 
Anforderungen an Yachten für die Abnahme der praktischen Prüfung zum Erwerb 
des Sportseeschifferscheins 
 
 
Segel- und Motoryachten, auf denen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 der Sportseeschiffer-
scheinverordnung in Verbindung mit Nummer 4.1 der Durchführungsri chtlinien mit zu-
gehöriger Anlage 2 eine praktische Prüfung abgenommen werden soll, müssen wie 
folgt eingerichtet und ausgerüstet sein: 
 
I. Die Länge der Yacht (in der Was serlinie) muss mindestens 9,00 m (ca. 30') betra-

gen oder bei einer Yacht der Kategorie A (Hochsee) mindestens 8,50 m (ca. 28'). 
 
II. Die Yacht muss gehörig ausgerüstet sein und sich in seetüchtigem Zustand befin-

den. Dieses schließt das Vorhandensein der notwendigen Rettungsmittel für alle an 
Bord befindlichen Personen aus drücklich ein. Kapitel V des Internationalen Über-
einkommens von 1974 zum Schutz des m enschlichen Lebens auf  See (SOLAS) ist  
in seiner jeweils nach Maßgabe des deut schen Rechts geltenden Fassung zu be-
achten. 

 
 Die Verpflichtung zu einer gehörigen Ausr üstung bezieht sich insbesonder e auf ei-

nen Magnet-Steuerkompass mit einer aktuel len Dav iationstabelle für diesen Kom-
pass, einen Radarreflektor sowie berichtig te Seekarten und naut ische Veröffentli -
chungen u nd einen Empfänger für ein Satellit en ge stütztes Navigatio nsverfahren 
(z. B. GPS). 

 
III. Die Yacht muss über ein geeignetes Radargerät verfügen. Es müssen am Radarge-

rät einstellbar sein: 
 

 die Verstärkung (gain), 
 die Bildhelligkeit (brilliance), 
 der bewegliche Entfernungsring (VRM), 
 der elektronische Peilstrahl (EBL), 
 die Regenenttrübung, 
 die Seegangenttrübung. 

 
 
Wird durch die Prüfungskommission festges tellt, dass eine Yacht für die Abnahme der  
praktischen Prüfung entsprechend Anlage 2 zu den Durchführungsrichtlinien nicht ge-
eignet oder nicht verkehrssicher  ist und nicht sofort Abhilfe ges chaffen wird, kann die 
praktische Prüfung auf dieser Yacht nicht durchgeführt werden. 
 
 



 

 
Anlage 7 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
 
7.1 bei Ablehnung eines Antrages auf Bescheinigung einer Befähigung 
 
Gegen diesen Bescheid kann binnen eines M onats nach seiner Bekanntgabe Wider -
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur  Niederschrift bei der  
Geschäftsstelle der Zentralen Verwaltungs stelle für den Sportsee- und Sporthochsee-
schifferschein im Deutschen Segler-Ver band e. V., 22309 Hamburg, Gründgensstr a-
ße 18, Telefon: 040 6320090 (Geschäftszeiten Mo. - Do. von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
Freitag von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr) einzulegen. 
 
 
7.2 bei Erlass eines Widerspruchsbescheides 
 
Gegen die Entscheidung der Zent ralen Verwaltungsstelle für den Sportsee- und Sp ort-
hochseeschifferschein im Deutschen Segler-Verband e. V. vom … kann innerhalb eines 
Monats nach Zustellung dieses Widerspruch sbescheides Klage beim Verwaltungsge-
richt … (A nmerkung für die Zentrale Verwal tungsstelle: hier ist Sitz und Anschrift des 
Verwaltungsgerichts einzusetzen, in dessen Be zirk der Kläger oder die Klägerin seinen 
oder ihren Sitz oder Wohnsitz hat. Sofern sich der Wohnsitz im Ausland befindet, ist das 
Verwaltungsgericht Hamburg zuständig) schri ftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte ( Zentrale Verwaltungsstelle für den Sportsee-  
und Sporthochseeschifferschein im Deutschen Segler-Verband e.  V.) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. 
 
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt  werden, dass alle Betei-
ligten eine Ausfertigung erhalten können. 
 


